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Planunterlage: ALKIS, Stand September 2022  
mit Ergänzungen ÖbVI XYZ,  
Stand Mai 2023 

Koordinatensystem:  ETRS89 / UTM Zone 33N 

Textliche Festsetzungen

1. Die Flächen W 1, W 2 und W 3 sind mit einem Geh- und Fahrrecht für den 
Träger der Straßenbaulast zugunsten der Allgemeinheit und mit einem 
Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

2. Die Fläche W 4 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Ver- und 
Entsorgung der Grundstücke im MK V4 sowie mit einem Leitungsrecht 
zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

3. Die Fläche W 5 ist von 32,4 m über NN bis zu einer Tiefe von 24,2 m über NN 
zwecks nachfolgender Belastung zugunsten des Unternehmensträgers der U-
Bahn mit einem Fahrrecht zu belasten. 

4. Die Fläche W 6 ist von 33,75 m über NN bis zu einer Tiefe von 26,95 m über 
NN zwecks nachfolgender Belastung mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit 
zu belasten. 

5. Die Flächen W 7, W 9, W 10, W 11, W 12, W 13 sind mit einem Gehrecht für 
die Allgemeinheit zu belasten. 

6. Die Fläche W 7 ist bis zu einer Tiefe von 2,0 m und die Fläche W 8 bis zu einer 
Tiefe von 2,5 m unterhalb der Geländeoberfläche mit einem Leitungsrecht 
zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

7. Im Kerngebiet mit der Bezeichnung MK 3, MK 4, MK 5, MK 6 und MK 7 sind 
unter Berücksichtigung der textlichen Festsetzungen Nr. 24 und Nr. 27 
Wohnungen oberhalb des 1. Vollgeschosses allgemein zulässig.   

8. Im Kerngebiet mit der Bezeichnung MK 3, MK 5, MK 7 und MK 9 sind im 
1. Vollgeschoss nur Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein 
zulässig. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude können im 1. 
Vollgeschoss nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

9. Im Kerngebiet mit der Bezeichnung MK V1, MK V2 und MK V3E sind nur 
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Vergnügungsstätten 
sowie Anlagen für kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
allgemein zulässig.  
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude können nur ausnahmsweise 
zugelassen werden. 

10. Im Kerngebiet mit der Bezeichnung MK V3 (mit Ausnahme von MK V3E) und 
MK V4 sind nur Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schank- und 
Speisewirtschaften, Vergnügungsstätten, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig. 
Einzelhandelsbetriebe können nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

11. Im Kerngebiet sind Tankstellen nicht zulässig. 

12. Im Kerngebiet können nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe nach § 7 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

13. Das Sondergebiet dient der Unterbringung kommerzieller Nutzungen in 
baulichen Anlagen, die nach Art und Umfang mit dem Zweck des 
Sondergebietes in seiner Funktion als unmittelbares Umfeld eines 
bedeutenden Bahnhofes für Fern- und Regionalverkehr vereinbar sind. 

Ergänzend zu den planfestgestellten Betriebsanlagen und bahnaffinen 
Nutzungen, die von den Festsetzungen des Bebauungsplanes unberührt 
bleiben, sind folgende Nutzungen zulässig: 

1. Einzelhandelsbetriebe, soweit die Geschossfläche pro Verkaufsstätte 
(Ladengeschäft) 1.200 m² nicht überschreitet und soweit die insgesamt 
für Einzelhandelsbetriebe in Anspruch genommene Geschossfläche 
15.000 m² im Sondergebiet „Bahnhofsgebiet“ nicht überschreitet, 

2. Schank- und Speisewirtschaften, 
3. sonstige Läden, die nicht Einzelhandelsbetriebe sind, 
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
5. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzungen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Vergnügungsstätten, soweit es sich nicht um Spielhallen und 
Einrichtungen zur Schaustellung von Personen (z. B. Peep-, Sex- und 
Live-Shows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen) handelt, 

2. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen. 
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